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Hinweis: Steckfertige Photovoltaik-Anlagen 
(sog. „Plug-In PV-Anlagen“ oder „Balkonkraftwerke“) 

Steckfertige PV-Anlagen bestehen in der Regel aus einem PV-Modul mit integriertem Wechselrichter sowie einer Anschlussleitung 

mit speziellem Stecker (und dazu passender Steckdose). Es handelt sich hierbei um nicht fest verbaute, demontierbare Anlagen.  

Die Anschaffung, der Anschluss und der Betrieb solcher Anlagen unterliegt besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen. 

Neben den gesetzlichen Vorgaben sind vom Anlagenbetreiber insbesondere die anerkannten Regeln der Technik des VDE 

einzuhalten. 

 

Muss ich meine Anlage anmelden? 

Steckfertige PV-Anlagen müssen im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagenur 

(https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR) gemeldet werden. Eine zusätzliche Meldung beim Netzbetreiber ist nicht 

erforderlich.  

 

Fällt meine Anlage unter das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)? 

Ja, steckfertige PV-Anlagen, die parallel mit dem Netz der allgemeinen Versorgung betrieben werden, fallen unter den 

Anwendungsbereich des EEG. 

 

Was ist, wenn meine steckfertige PV-Anlage die angegeben Grenzen (Wechselrichter- und Modulnennleistung) 

überschreitet? 

In diesem Fall muss die Anlage im regulären PV-Anmeldungsverfahren angemeldet werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an eine 

Elektrofachkraft und stellen eine Anfrage zum Anschluss einer Erzeugungsanlage unter https://evf.de/netze/strom/neuanlage-

erzeugungsanlagen 

 

Welche Leistung darf eine steckfertige PV-Anlage haben? 

Die Gesamtleistung aller Wechselrichter der steckfertigen Erzeugungsanlagen von maximal 800 Watt darf nicht überschritten 

werden. Zulässig ist eine maximale Modulleistung von 2000 Watt. 

 

Kann ich eine steckfertige PV-Anlage zusätzlich zu einer bestehenden Erzeugungsanlage in Überschusseinspeisung 

erweitern? Und wie wirkt sich das auf meine Vergütung aus? 

Durch die Erweiterung einer Erzeugungsanlage in Überschusseinspeisung durch eine steckfertige PV-Anlage ändert sich an der 

Höhe der Einspeisevergütung Ihrer bestehenden Erzeugungsanlage nichts. 

Ihre vorhandene Messeinrichtung zur Erfassung der Einspeisung in das allgemeine Stromnetz misst in diesem Fall die 

Einspeisung Ihrer bestehenden Erzeugungsanlage zzgl. der Einspeisung der steckfertige PV-Anlage. Durch das vereinfachte 

Anmeldeverfahren muss die Einspeisung der steckfertigen PV-Anlage im prozentualen Verhältnis zur bestehenden 

Erzeugungsanlage bei Ihrer Einspeisevergütung herausgerechnet werden. Die Aufteilung der Zählwerte erfolgt nach § 24 Abs. 3 

EEG anteilig im Verhältnis der installierten Leistungen der beiden Erzeugungsanlagen. 

 

Wie viele steckfertige PV-Anlagen darf ich pro Zähler anmelden? 

Pro Zähler dürfen steckfertige PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 800 Watt betrieben werden. An einem Endstromkreis 

darf maximal eine Stromerzeugungseinrichtung betrieben werden. Zwei Wechselrichter dürfen also nur betrieben werden, wenn 

sie an getrennten Stromkreisen angeschlossen sind. 

 

Erhalte ich für den eingespeisten Strom eine Vergütung? 

Bei steckfertigen PV-Anlagen ist der Eigenverbrauch vorgesehen. Für eventuell in das Netz eingespeiste Strommengen erfolgt 

keine Vergütung. 

Wird eine Einspeisevergütung gewünscht, muss die Anlage im regulären PV-Anmeldeverfahren angemeldet werden. Bitte 

wenden Sie sich hierzu an eine Elektrofachkraft und stellen eine Anfrage zum Anschluss einer Erzeugungsanlage unter 

https://evf.de/netze/strom/neuanlage-erzeugungsanlagen 

 

Ist ein Zählerwechsel notwendig? 

Sofern nicht technisch sichergestellt werden kann, dass keine Einspeisung in das Netz der allgemeinen Versorgung stattfindet, ist 

der Einsatz eines 2-Richtungszählers erforderlich. Ist noch kein 2-Richtungszähler installiert muss ein Gerätewechsel erfolgen. 

Übergangsweise kann einen steckfertige PV-Anlage auch ohne einen 2-Richtungszähler in Betrieb gehen. Sobald Ihre Anlage im 

MaStR registriert ist, melden wir uns bei Ihnen bezüglich eines Zählerwechseltermins. Der Wechsel in einen 2-Richtungszähler 

erfolgt durch die EVF kostenlos. Alternativ können Sie auch einen anderen Messstellenbetreiber beauftragen. 

 

Kontaktdaten 

Für technische Fragen: pv@evf.de  

Für Fragen zur weiteren Abwicklung: edm-strom@evf.de  
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